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605. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Statuts der
Haager Konferenz für Internationales Privat-

recht

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung hat Lettland am 11. August 1992 seine
Annahmeurkunde zum Statut der Haager Konfe-
renz für Internationales Privatrecht (BGBl.
Nr. 21/1967, letzte Kundmachung des Geltungsbe-
reiches BGBl. Nr. 268/1991) hinterlegt.

Vranitzky

606. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens zur Befreiung ausländischer öffentlicher

Urkunden von der Beglaubigung

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung hat Rußland am 11. Mai 1992 eine Kontinui-
tätserklärung in bezug auf den am 4. September
1991 erklärten Beitritt der ehemaligen Sowjetunion
zum Übereinkommen zur Befreiung ausländischer
öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung
(BGBl. Nr. 27/1968, letzte Kundmachung des
Geltungsbereiches BGBl. Nr. 550/1992) hinterlegt.
Das Übereinkommen ist gemäß seinem Art. 12
Abs. 2 für Rußland mit 31. Mai 1992 in Kraft
getreten.

Rußland hat nachstehende Behörden notifiziert,
die zur Ausstellung der Apostille gemäß Art. 3
Abs. 1 des Übereinkommens zuständig sind:

1. Das Ministerium für Justiz der Russischen
Föderation bringt die Apostille auf Urkunden an,
die von Organisationen und Einrichtungen stam-
men, welche dem Justizministerium unmittelbar
unterstellt sind.

2. Die Justizministerien der Republiken, die der
Russischen Föderation angehören, die Justizorgane
der Verwaltungen der Verwaltungsgebiete (Kraj),
der Regionen (Oblastj), der autonomen Körper-
schaften sowie der Städte Moskau und St.
Petersburg bringen die Apostille auf Urkunden an,
die von den ihnen unterstellten Justizorganen und
-einrichtungen sowie von den entsprechenden
gerichtlichen Organen der jeweiligen Republik, des
'Verwaltungsgebiets, der Region, des Kreises
(Okrug) bzw. der Stadt stammen, sowie auf
Abschriften anderer Urkunden, die in der betreffen-
den Republik, dem Verwaltungsgebiet, der Region,
dem Kreis oder der Stadt notariell beglaubigt
wurden.

3. Die Standesämter der Republiken, die der
Russischen Föderation angehören, und die Standes-
ämter der Zentren der Verwaltungsgebiete, Regio-
nen und Kreise sowie der Städte Moskau und
St. Petersburg bringen die Apostille auf Bescheini-
gungen auf Grund der Zivilstandsregister an, die
von den genannten Ämtern bzw. den ihnen
unterstellten Standesämtern stammen.

4. Die Abteilung für Dokumentation und
Information des Komitees für Archivangelegenhei-
ten der Russischen Föderation bringt die Apostille
auf Urkunden an, die von den zentralen Staatsarchi-
ven Rußlands ausgestellt wurden.

5. Die Archivorgane der autonomen Körper-
schaften und die Archivabteilungen der Verwal-
tungsgebiete und der Regionen bringen die
Apostille auf Urkunden an, die von den ihnen
unterstellten Archiven ausgestellt wurden.
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6. Das Amt der Generalstaatsanwaltschaft der
Russischen Föderation bringt die Apostille auf
Urkunden an, die auf dem Dienstwege der
staatsanwaltlichen Organe ausgestellt wurden.

Vranitzky

607. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend eine Erklärung Schwedens zu Arti-
kel 11 des Europäischen Übereinkommens

über die Rechtshilfe in Strafsachen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat Schweden am 11. Mai 1992 folgende
Erklärung zu Artikel 11 des Europäischen Überein-
kommens über die Rechtshilfe in Strafsachen (BGBl.
Nr. 41/1969, letzte Kundmachung des Geltungsbe-
reiches BGBl. Nr. 262/1992) hinterlegt:

„Schweden zieht seinen allgemeinen Vorbehalt
zu Artikel 11 des Europäischen Übereinkommens
über die Rechtshilfe in Strafsachen zurück. Wenn
Ersuchen in Übereinstimmung mit Artikel 11
vorgelegt werden, wird Schweden kraft seines zu
Artikel 2 gemachten Vorbehaltes verlangen, daß die
strafbare Handlung, auf die sich das Ersuchen
bezieht, auch eine Straftat nach schwedischem
Recht ist. Andere Vorbehalte, die Schweden zu
Artikel 2 gemacht hat, werden nicht angewendet,
wenn ein Ersuchen nach Artikel 11 vorgelegt wird.
In Hinblick darauf ist Schweden bereit im folgenden
Umfang Rechtshilfe nach Artikel 11 zu leisten.

Nachdem ein Ersuchen durch einen fremden
Staat vorgelegt wurde, kann ein Häftling in
Schweden dem ersuchenden Staat zum Zwecke der
Vernehmung oder Gegenüberstellung im Zusam-
menhang mit einer Voruntersuchung oder Haupt-
verhandlung überstellt werden, wenn die Verneh-

mung oder die Gegenüberstellung andere Sachver-
halte betrifft als die vom Häftling begangenen
Straftaten. Ein solches Ersuchen wird von der
Regierung geprüft.

Ein Ersuchen um Überstellung wird abgelehnt,
wenn der Häftling der Überstellung nicht zustimmt.
Ein Ersuchen kann auch abgelehnt werden,

1. wenn die Überstellung geeignet ist, die Haft
des Täters zu verlängern,

2. wenn die Anwesenheit des Häftlings für ein in
Schweden anhängiges Strafverfahren benötigt
wird,

3. wenn die strafbare Handlung, auf die sich das
Ersuchen bezieht, keine Straftat nach schwedi-
schem Recht ist oder eine politische oder
militärische strafbare Handlung ist, oder

4. wenn andere gebieterische Erwägungen der
Überstellung des Häftlings entgegenstehen.

Ein Ersuchen muß genaue Angaben enthalten
1. über den Namen des Häftlings und den Ort

seiner Anhaltung,
2. über die strafbare Handlung und die Zeit und

den Ort der Tat,
3. was die Vernehmung oder Gegenüberstellung

umfassen wird, und
4. wie lange die Anwesenheit des Häftlings im

fremden Staat erforderlich sein wird.

Der Justizminister kann die Bewilligung zur
Beförderung eines Häftlings durch Schweden in
einen fremden Staat erteilen, der zur Vernehmung
oder Gegenüberstellung in einen anderen Staat zu
überstellen ist.

Im Hinblick auf den Geschäftsweg, auf den ein
Ersuchen um Überstellung oder Beförderung einer
in Haft befindlichen Person vorzulegen ist, wird auf
die schwedische Erklärung nach Artikel 15 Abs. 6
des Übereinkommens Bezug genommen."

Vranitzky

608. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der
Republik Südafrika zur Abänderung des Luftverkehrsabkommens zwischen der Österreichischen

Bundesregierung und der Regierung der Republik Südafrika

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
Zl. 3.5/5-A/92

Die Österreichische Botschaft entbietet dem
Außenministerium seine Empfehlungen und beehrt
sich vorzuschlagen, den Anhang zum Luftverkehrs-
abkommen zwischen der Österreichischen Bundes-
regierung und der Regierung der Republik
Südafrika, das am 26. März 1969*) in Wien
unterzeichnet wurde, wie folgt abzuändern:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 158/1969
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„ANHANG

A. Das von der Österreichischen Bundesregierung
namhaft gemachte Fluglinienunternehmen ist
berechtigt, planmäßigen Flugverkehr in beiden
Richtungen auf folgenden festgelegten Flug-
strecken zu betreiben:

Abflugpunkte: Ankunftspunkte:

Punkte in Österreich Johannesburg

B. Das von der Regierung der Republik Südafrika
namhaft gemachte Fluglinienunternehmen ist
berechtigt, planmäßigen Flugverkehr in beiden
Richtungen auf folgenden festgelegten Flug-
strecken zu betreiben:

Abflugpunkte: Ankunftspunkte:

Punkte in Südafrika Wien

C. Alle Zwischenpunkte und Punkte darüber
hinaus können von dem von jeder Vertragspartei
namhaft gemachten Fluglinienunternehmen
ohne Ausübung der Verkehrsrechte der fünften
Luftfreiheit angeflogen werden.

Die etwaige Ausübung der Verkehrsrechte der
fünften Luftfreiheit kann von den Luftfahrtbe-
hörden beider Vertragsparteien vereinbart wer-
den."

Sollte dieser Vorschlag die Zustimmung der
Regierung der Republik Südafrika finden, beehrt
sich die Botschaft weiters vorzuschlagen, daß diese
Note und die Antwortnote des Ministeriums ein
Abkommen zwischen der Österreichischen Bundes-
regierung und der Regierung der Republik
Südafrika darstellen, durch das das erwähnte
Luftverkehrsabkommen abgeändert wird. Diese
Abänderung tritt am ersten Tag des zweiten Monats
ab dem Datum der Antwortnote des Ministeriums in
Kraft.

Die Österreichische Botschaft benützt diese
Gelegenheit, dem Außenministerium der Republik
Südafrika die Versicherung ihrer ausgezeichneten
Hochachtung zu erneuern.

Pretoria, am 8. Mai 1992

L. S.

Außenministerium der
Republik Südafrika

Pre tor ia
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(Übersetzung)

400/002/305

Das Außenministerium entbie-
tet der Österreichischen Botschaft
seine Empfehlungen und beehrt
sich, den Erhalt der Note
Zl. 3.5/5-A/92 vom 8. Mai 1992
zu bestätigen.

Dem Vorschlag der Österrei-
chischen Botschaft, den Anhang
zum Luftverkehrsabkommen zwi-
schen der Österreichischen Bun-
desregierung und der Regierung
der Republik Südafrika, unter-
zeichnet in Wien am 26. März
1969, abzuändern, wird zuge-
stimmt. Dieser lautet wie folgt:

„ANHANG

A. Das von der Österreichischen
Bundesregierung namhaft

. . . (es folgt der weitere Text
der Eröffnungsnote in deut-
scher Sprache)... vereinbart
werden."
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Diese Note stellt ein Überein-
kommen zwischen der Österrei-
chischen Bundesregierung und
der Regierung der Republik Süd-
afrika dar, durch welches das
oben erwähnte Luftverkehrsab-
kommen abgeändert wird. Diese
Abänderung tritt am ersten Tag
des zweiten Monats ab dem
Datum dieser Note in Kraft.

Das Außenministerium benützt
diese Gelegenheit, der Österrei-
chischen Botschaft die Versiche-
rung seiner ausgezeichneten
Hochachtung zu erneuern.

Pretoria, 7. Juli 1992

L.S.

Das Abkommen tritt mit 1. September 1992 in Kraft.

Vranitzky
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